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  Resolution 2339 (2017) 
 
 

  verabschiedet auf der 7872. Sitzung des Sicherheitsrats 
am 27. Januar 2017 
 
 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf seine früheren Resolutionen und Erklärungen über die Zentralafri-
kanische Republik, insbesondere die Resolutionen 2121 (2013), 2127 (2013), 2134 (2014), 
2149 (2014), 2181 (2014), 2196 (2015), 2212 (2015), 2217 (2015), 2262 (2016), 2264 
(2016), 2281 (2016) und 2301 (2016) sowie die Resolution 2272 (2016) und die Erklärun-
gen seines Präsidenten S/PRST/2014/28 vom 18. Dezember 2014, S/PRST/2015/17 vom 
20. Oktober 2015 und S/PRST/2016/17 vom 16. November 2016, 

 in Bekräftigung seines nachdrücklichen Bekenntnisses zur Souveränität, Unabhän-
gigkeit, Einheit und territorialen Unversehrtheit der Zentralafrikanischen Republik und un-
ter Hinweis auf die Wichtigkeit der Grundsätze der Nichteinmischung, der guten Nachbar-
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öffentlichen Ordnung, zu dem ausschließlichen Zweck, den Prozess der Reform des Si-
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dem Staat der Ansässigkeit oder Staatsangehörigkeit auszutauschen, soweit angezeigt und 
im Einklang mit dem innerstaatlichen Recht und den internationalen Verpflichtungen; 

 8. legt den Behörden der Zentralafrikanischen Republik eindringlich nahe, bei 
der Umsetzung der in Ziffer 5 genannten Maßnahmen sicherzustellen, dass falsche, g
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 a) für grundlegende Ausgaben erforderlich sind, namentlich für die Bezahlung 
von Nahrungsmitteln, Mieten oder Hypotheken, Medikamenten und medizinischer Be-
handlung, Steuern, Versicherungsprämien und Gebühren öffentlicher Versorgungsunter-
nehmen, oder ausschließlich der Bezahlung angemessener Honorare und der Rückerstat-
tung von Ausgaben im Zusammenhang mit der Bereitstellung rechtlicher Dienste, im Ein-
klang mit innerstaatlichen Rechtsvorschriften, oder der Bezahlung von Gebühren oder 
Kosten, im Einklang mit innerstaatlichen Rechtsvorschriften, für die routinemäßige Ver-
wahrung oder Verwaltung eingefrorener Gelder, anderer finanzieller Vermögenswerte und 
wirtschaftlicher Ressourcen dienen, sofern der betreffende Staat dem Sanktionsausschuss 
seine Absicht mitgeteilt hat, gegebenenfalls den Zugang zu diesen Geldern, anderen finan-
ziellen Vermögenswerten oder wirtschaftlichen Ressourcen zu genehmigen, und der Aus-
schuss innerhalb von fünf Arbeitstagen nach einer solchen Mitteilung keine ablehnende 
Entscheidung getroffen hat; 

 b) für außerordentliche Ausgaben erforderlich sind, vorausgesetzt, dass diese 
Feststellung dem Sanktionsausschuss von dem betreffenden Staat oder den betreffenden 
Mitgliedstaaten mitgeteilt und von dem Ausschuss gebilligt wurde;  

 c) Gegenstand eines Pfandrechts oder einer Entscheidung eines Gerichts, einer 
Verwaltungsstelle oder eines Schiedsgerichts sind, in welchem Fall die Gelder, anderen fi-
nanziellen Vermögenswerte und wirtschaftlichen Ressourcen für die Erfüllung von Forde-
rungen aus diesem Pfandrecht oder dieser Entscheidung verwendet werden können, vor-
ausgesetzt, das Pfandrecht entstand oder die Entscheidung erging vor dem Datum dieser 
Resolution, begünstigt nicht eine von dem Sanktionsausschuss benannte Person oder Ein-
richtung und wurde dem Ausschuss von dem betreffenden Staat oder den betreffenden 
Mitgliedstaaten mitgeteilt;
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 17. beschließt in dieser Hinsicht ferner, dass die in den Ziffern 5 und 12 genannten 
Maßnahmen außerdem auf die von dem Sanktionsausschuss benannten Personen und Ein-
richtungen Anwendung finden, die 

 a) gegen das in Ziffer 54 der Resolution 2127 (2013) verhängte und mit Ziffer 1 
der vorliegenden Resolution verlängerte Waffenembargo verstoßen oder mittelbar oder 
unmittelbar Rüstungsgüter oder sonstiges Wehrmaterial oder technische Beratung, Ausbil-
dung oder Hilfe, einschließlich Finanzierung und finanzieller Unterstützung, im Zusam-
menhang mit gewaltsamen Aktivitäten bewaffneter Gruppen oder krimineller Netzwerke 
in der Zentralafrikanischen Republik an bewaffnete Gruppen oder kriminelle Netzwerke in 
der Zentralafrikanischen Republik geliefert, verkauft oder weitergegeben oder von diesen 
empfangen haben; 

 b) an der Planung, Steuerung oder Begehung von Handlungen in der Zentralafri-
kanischen Republik beteiligt sind, die gegen die internationalen Menschenrechtsnormen 
oder das humanitäre Völkerrecht verstoßen oder die Menschenrechtsübergriffe oder 
-verletzungen darstellen, namentlich gezielte Angriffe auf Zivilpersonen, ethnisch oder re-
ligiös motivierte Angriffe, Angriffe auf Schulen und Krankenhäuser sowie Entführungen 
und Vertreibungen; 

 c) an der Planung, Steuerung oder Begehung sexueller und geschlechtsspezifi-
scher Gewalthandlungen in der Zentralafrikanischen Republik beteiligt sind; 

 d) unter Verstoß gegen das anwendbare Völkerrecht in dem bewaffneten Konflikt 
in der Zentralafrikanischen Republik Kinder einziehen oder einsetzen; 

 e) durch die illegale Ausbeutung von oder den illegalen Handel mit natürlichen 
Ressourcen in oder aus der Zentralafrikanischen Republik, einschließlich Diamanten, 
Gold, wildlebender Tiere und Pflanzen sowie aus diesen gewonnener Produkte, bewaffnete 
Gruppen oder kriminelle Netzwerke unterstützen; 

 f) die Bereitstellung humanitärer Hilfe an die Zentralafrikanische Republik oder 
den Zugang zu humanitärer Hilfe oder die Verteilung humanitärer Hilfsgüter in der Zen-
tralafrikanischen Republik behindern; 

 g) an der Planung, Steuerung, Förderung oder Durchführung von Angriffen auf 
Missionen der Vereinten Nationen oder internationale Sicherheitspräsenzen, namentlich 
die MINUSCA, die Missionen der Europäischen Union und die sie unterstützenden fran-
zösischen Einsätze, beteiligt sind; 

 h) eine Einrichtung anführen, die der Sanktionsausschuss gemäß Ziffer 36 oder 
37 der Resolution 2134 (2014), Ziffer 11 oder 12 der Resolution 2196 (2015), Ziffer 12 
oder 13 der Resolution 2262 (2016) oder gemäß der vorliegenden Resolution benannt hat, 
oder die eine von dem Ausschuss gemäß Ziffer 36 oder 37 der Resolution 2134 (2014), 
Ziffer 11 oder 12 der Resolution 2196 (2015), Ziffer 12 oder 13 der Resolution 2262 
(2016) oder gemäß der vorliegenden Resolution benannte Person oder Einrichtung oder ei-
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 25. ermutigt den Kimberley-Prozess, die Frage der Diamantenbestände in Zusam-
menarbeit mit den Behörden der Zentralafrikanischen Republik und im Benehmen mit der 
Sachverständigengruppe zu lösen; 

Sachverständigengruppe 

 /
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richt zu erstatten, gegebenenfalls im Verein mit dem Sonderbeauftragten des Generalsekre-
tärs für die Zentralafrikanische Republik über die Situation in dem Land, und legt dem 
Vorsitzenden nahe, regelmäßige Unterrichtungen für alle interessierten Mitgliedstaaten ab-
zuhalten; 

 38. bekräftigt, dass er die Situation in der Zentralafrikanischen Republik laufend 
überprüfen wird und dass er bereit ist, die Angemessenheit der in dieser Resolution enthal-
tenen Maßnahmen zu überprüfen, einschließlich ihrer Stärkung durch zusätzliche Maß-
nahmen, ihrer Änderung, Aussetzung oder Aufhebung, wann immer dies im Lichte der 
Fortschritte bei der Stabilisierung des Landes und der Befolgung dieser Resolution erfor-
derlich ist; 

 39. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befasst zu bleiben. 
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